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bewaffnete Raubüberfälle verantwortlich sind, einschließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei 

beteiligten kriminellen Netzwerke, die solche Angriffe planen, organisieren, erleichtern oder unerlaubt fi-

nanzieren oder davon profitieren; 

 5. erkennt die Notwendigkeit an, auch weiterhin gegen diejenigen zu ermitteln und strafrechtlich 

vorzugehen, die seeräuberische Angriffe vor der Küste Somalias planen, organisieren oder unerlaubt finan-

zieren oder davon profitieren, einschließlich der Schlüsselfiguren der an der Seeräuberei beteiligten krimi-

nellen Netzwerke, und legt den Staaten eindringlich nahe, in Zusammenarbeit mit den zuständigen internati-
onalen Organisationen Rechtsvorschriften zur Erleichterung der Strafverfolgung mutmaßlicher Seeräuber 

vor der Küste Somalias zu erlassen; 

 6. fordert die somalischen Behörden auf, Seeräuber aufzugreifen und nach ihrer Aufgreifung Me-

chanismen für die sichere Rückgabe der von den Seeräubern in Besitz genommenen Vermögenswerte einzu-

setzen, gegen diese Seeräuber zu ermitteln und strafrechtlich vorzugehen und die Gewässer vor der Küste 

Somalias zu patrouillieren, um seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu verhü-

ten und zu bekämpfen; 

 7. fordert die somalischen Behörden außerdem auf, alles zu tun, um diejenigen, die somalisches Ho-

heitsgebiet dafür nutzen, kriminelle seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle auf See zu 

planen, zu erleichtern oder zu begehen, vor Gericht zu stellen, fordert die Mitgliedstaaten auf, Somalia auf 

Ersuchen der somalischen Behörden und mit Notifizierung an den Generalsekretär dabei behilflich zu sein, 

die maritimen Kapazitäten in Somalia, einschließlich die der regionalen Behörden, zu stärken, und betont, 

dass alle gemäß dieser Ziffer ergriffenen Maßnahmen mit dem anwendbaren Völkerrecht, insbesondere den 

internationalen Menschenrechtsnormen, im Einklang stehen müssen; 

 8. fordert die Staaten auf, nach Bedarf auch in der Frage der Geiselnahme und bei der Strafverfol-

gung mutmaßlicher Seeräuber wegen Geiselnahme zusammenzuarbeiten;



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrat



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 

139 
 

Resolution 2015 (2011) vom 24. Oktober 2011 vorgesehen, und legt der Kontaktgruppe nahe, ihre diesbe-

züglichen Erörterungen fortzusetzen; 

 20. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass das Programm für Kriminalität auf See des Büros der 

Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung weiterhin mit den Behörden in Somalia und 

in den Nachbarstaaten daran arbeitet, die Strafverfolgung von der Seeräuberei verdächtigten Personen und 

die Inhaftnahme der Verurteilten auf eine mit dem Völkerrecht, einschließlich der internationalen Menschen-

rechtsnormen, vereinbare Weise sicherzustellen; 

 21. legt der Bundesregierung Somalias nahe, als Teil ihrer Anstrengungen zur gezielten Bekämpfung 

der Geldwäsche und der finanziellen Unterstützungsstrukturen, von denen die Seeräuber-Netzwerke leben, 
d
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einschließlich Vorschriften für den Einsatz von privaten bewaffneten Sicherheitskräften an Bord von Schiffen, 


